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Steuer-Spar-Jahr 2021
Steuererklärungen auszufüllen ist kein Spaß. 
Vielleicht entwickeln manche Seniorinnen 
und Senioren aber doch eine gewisse Freude 
an dem Unterfangen. Wenn sich nämlich her
auskristallisiert, dass im Jahr 2021 für viele 
Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionärin
nen und Pensionäre mehr Geld im eigenen 
Säckel verbleibt und dass sich auch für das 
unsägliche „CoronaJahr“ 2020 nachträglich 
noch etwas herausholen lässt. Zahlreiche Än
derungen im Steuerrecht, aber auch bei der 
Pflege, bei Menschen mit Behinderungen und 
in der Beihilfe sorgen ab 1. Januar 2021 dafür, 
dass einiges besser wird. Das kann man vom 
Verlauf der Viruspandemie zwar nicht be
haupten, aber auch hier gibt es zumindest 
Hoffnung auf Licht am Ende des Tunnels.  
Wenigstens ein Gutes haben die immer wie
der neu gefassten Kontaktbeschränkungen 
aber: Wir haben schon jetzt viel Zeit, uns viel
leicht eingehender als sonst mit der Steuer
erklärung zu befassen, um das Maximum her
auszuholen. Mehr zu diesen und anderen 
Themen lesen Sie im aktuellen AiR. br
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Gesellschaftspolitik 

Von Einsamkeit sind nicht nur 
ältere Menschen betroffen
Das zurückliegende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel haben vermut-
lich viele von uns anders als gewohnt verbracht. Ein größeres Familientref-
fen konnte nicht stattfinden. Kinder oder Enkelkinder kamen allenfalls zu 
zweit oder zu dritt zu Besuch. Viele ältere Menschen haben aber gar keinen 
Besuch bekommen. Die Einsamkeit, mit der spätestens seit dem ersten Lock-
down im Frühjahr 2020 gerade wir Älteren häufig leben müssen, ist wäh-
rend der Feiertage noch einmal besonders deutlich zutage getreten. 

Allerdings muss man 
ehrlicherweise sagen, 
dass Einsamkeit in eini-
gen Fällen vermutlich 
nicht nur durch die Be-
schränkungen infolge 
der Corona-Pandemie 
verursacht wurde, son-
dern in Ansätzen schon 
vorher bestand. Die Kin-
der leben weit entfernt, 
möglicherweise ist die 
Ehepartnerin oder der 
Ehepartner verstorben, 
vielleicht sind wir selbst 
nicht mehr so mobil und 
möglicherweise nimmt 
die Zahl langjähriger 
Freundinnen und Freun-
de stetig ab.

Dennoch kann der Ein-
samkeit entgegengewirkt 
werden, zumal das Prob-
lem seit Längerem er-
kannt ist und Strategien 
entwickelt werden. Es 
gibt eine Vielzahl von 
Projekten und Initiativen 
gegen Einsamkeit im Al-
ter. Das Schöne daran ist, 
diese helfen nicht nur ge-
gen Einsamkeit im höhe-
ren Alter, sondern gegen 
Einsamkeit in jedem Al-
ter. Denn anders als viele 
glauben, ist Einsamkeit 
nicht nur ein Problem äl-
terer Menschen. Daher 
können von vielen Projek-

ten auch Menschen ande-
rer Altersgruppen profi-
tieren. Egal ob es sich um 
Wohnprojekte mit meh-
reren Generationen, 
Mehrgenerationenhäu-
ser, Besuchsdienste, Mit-
tagstische, Nachbar-
schaftshilfen, gemeinsa-
me Besuche kultureller 
Veranstaltungen oder 

Rikschafahrten handelt: 
Der Kontakt mit Men-
schen verschiedener Ge-
nerationen ist in vielerlei 
Hinsicht bereichernd.

Natürlich gibt es für uns 
auch noch viele Möglich-
keiten des Engagements, 
nicht zuletzt in den Senio-
renvertretungen unserer 

Fachgewerkschaften. Hier 
findet man Kontakt und ist 
gefordert.

Ein positiver Nebeneffekt 
der genannten Aktivitäten 
ist, dass Körper und Geist 
aktiviert und gestärkt wer-
den. Nun werden Sie ein-
wenden: „Aber genau die-
se Unternehmungen und 
vor allem persönliche  
Treffen sind doch derzeit 
gar nicht möglich.“ Das 
stimmt. Es bedeutet je-
doch nicht, dass Kontakte 
jeglicher Art ausgeschlos-
sen sind. So ist es immer 
noch besser, mit Angehöri-
gen oder Freunden zu tele-
fonieren, als den ganzen 
Tag mit keinem Menschen 
zu sprechen. Außerdem 
haben viele von uns im 
vergangenen Jahr – sicher 
auch der Not gehorchend 
– gelernt, verstärkt Com-
puter, Tablets und Smart-
phones zu nutzen und bei-
spielsweise an Videokonfe-
renzen teilzunehmen, digi-
talen Veranstaltungen zu 
folgen oder zu skypen. 

So werden wir vor neue 
Herausforderungen ge-
stellt, die uns wiederum 
aktiv halten. Unabhängig 
davon freuen wir uns auf 
die hoffentlich bald wie-
der möglichen persönli-
chen Treffen. Bis dahin 
wünsche ich Ihnen: Blei-
ben Sie aktiv, zuversicht-
lich und gesund!

 Klaus-Dieter Schulze,  
 stellvertretender  
 Vorsitzender der dbb  
 bundesseniorenvertretung

 < Klaus-Dieter Schulze
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Pflegeheime

Teilhabe auch unter Corona-Bedingungen
Auch Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen 
haben nach Auffassung der BAGSO ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe 
und soziale Kontakte. 

In der Stellungnahme  
„Soziale Teilhabe von 
Menschen in Alten- und 
Pflegeheimen auch unter 
Corona-Bedingungen si-
cherstellen“ richtet sich 
die BAGSO an Politik und 
Verwaltung, an die Leitun-
gen und Träger von Pfle-
geeinrichtungen und an 
die Gesellschaft. Das Pa-
pier benennt Mindestan-

forderungen, die auch  
unter Pandemiebedingun-
gen erfüllt sein müssen, 
und zeigt Rahmenbedin-
gungen auf, wie dies ge-
lingen kann.

Grundsätzlich haben Be-
wohnerinnen und Be-
wohner, die nicht mit 
SARS-CoV-2 infiziert sind, 
der Stellungnahme zufol-

ge ein Recht darauf, täg-
lich Besuch zu empfan-
gen und auch untereinan-
der Kontakt zu pflegen. 
Politik und Verwaltung 
sind aufgerufen, den Ein-
richtungen alle erforderli-
chen Hilfen bereitzustel-
len, um dies zu ermögli-
chen. Die BAGSO fordert 
zudem, dass die Bundes-
länder Ombudsstellen 

einrichten, die im Kon-
fliktfall niedrigschwellig 
Hilfe anbieten.

Grundlage für die Stellung-
nahme bilden ein im Auf-
trag der BAGSO erstelltes 
Rechtsgutachten sowie die 
Ergebnisse einer Fachta-
gung, an der neben Vertre-
terinnen und Vertretern 
von Seniorenorganisatio-
nen auch Einrichtungslei-
tungen sowie Verantwort-
liche von Trägerorganisati-
onen und des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes teil-
nahmen. Die BAGSO-Stel-
lungnahme: https://bit.
ly/2MS45Z7. 

Künstliche Intelligenz im Alltag

Praxisprojekt gestartet
Kann künstliche Intelligenz zur Lebensqualität  
beitragen und wenn ja, in welcher Weise? Dieser 
Frage geht die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen e. V. (BAGSO), in der auch 
der dbb Mitglied ist, gemeinsam mit lokalen Part-
nern im Rahmen des Projekts „Digitale Souverä-
nität älterer Menschen mit KI-Technologien för-
dern“ nach. 

Ziel des Projektes ist es, äl-
tere Menschen im Umgang 
mit KI-Technologien zu 
schulen und dabei Chancen 
und Risiken gleichermaßen 
zu beleuchten. Ältere Nut-
zerinnen und Nutzer wer-
den so in die Lage versetzt, 
souverän zu entscheiden, 
ob und wie sie KI-basierte 
Technologien für ihren All-
tag einsetzen wollen.

Die 16 lokalen Partner des 
Projekts sind Mehrgenera-
tionenhäuser, Senioren-
büros, Vereine und eine 
Volkshochschule, die be-
reits Erfahrungen in der  

digitalen Bildung älterer 
Menschen gesammelt  
haben. Sie erhalten KI-ba-
sierte Technologien wie 
Sprachassistenten, smarte 
Haushaltsgeräte und an-
dere Geräte im Wert von  
je 5 000 Euro. Außerdem 
werden Multiplikatoren 
vor Ort zu Chancen und  
Risiken von künstlicher In-
telligenz geschult und dar-
auf vorbereitet, ihr Wissen 
sowie ihre Anwendungs-
kompetenzen an Ältere 
weiterzugeben. Die BAGSO 
stellt in den kommenden 
Monaten auf wissensdurs 
tig.de zudem Materialien 

zum Thema in einer 
Mediathek bereit 
und veröffentlicht 
eine Broschüre 
zu künstlicher 
Intelligenz im 
Alltag älterer 
Menschen.

Ältere 
Men-
schen 
gehö-
ren zu 
der gesell-
schaftlichen 
Gruppe in 
Deutschland, 
die vom Nut-
zen von KI-An-
wendungen 
bisher wenig 
profitieren, ob-
wohl entspre-
chende Techno-
logien einen 
Beitrag zu ih-
rer Lebens-
qualität leis-
ten können. Dabei kann es 
sich um Sprachassistenten 
handeln, die den Alltag 
vereinfachen, um Haus-
haltsgeräte, die körperlich 
anstrengende Arbeit ab-

nehmen, oder um 
Apps, die bei 

Sehbeein-
trächti-

gungen 
helfen, 
die 
Um-
ge-
bung 
besser 
wahr-
zuneh-
men. 
KI kann 

aber auch 
Spaß machen, 

etwa mit Spielen 
oder im Umgang mit 

KI-Robotern.

Das Projekt ist bei der 
Servicestelle „Digitalisie-
rung und Bildung für älte-
re Menschen“ der BAGSO 
angesiedelt. Es wird vom 
Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) aus 
Mitteln des KI-Zukunfts-
fonds gefördert. Es läuft 
bis Ende 2021. 
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